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Allgemeines

Einleitung

Das vorliegende Handbuch liefert eine Ubersicht iiber den Bereich
Verpflegung. Es werden insbesondere die wichtigsten Punkte aus

den Fachreglementen der Schweizerischen Armee wiedergegeben unter

Anpassung an die Gegebenheiten des Zivilschutzes.

Der Bereich der Giiterbeschaffung und -verteilung wird im Handbuchteil
Grundlagen behandelt. Die grundlegenden Prozesse zu den Themen
Beschaffung, Bewirtschaftung und Entsorgung werden im Handbuchteil

Material behandelt.

Organisation
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Abb.1: Funktionen im Fachbereich Verpflegung im Zivilschutz
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Aufgaben

Aufgaben des Zivilschutzes im
Bereich Verpflegung

Die spezifischen Aufgaben im Be-
reich der Verpflegung sind im
nachfolgenden allgemeinen Auftrag
der Logistik des Zivilschutzes grau
hervorgehoben:

— Die Versorgung der eigenen und
weiteren Einsatzkrafte des Be-
volkerungsschutzes sowie Unter-
stutzungsbediirftiger mit Verpfle-
gung und Material sicherstellen

— Transporte fiir die eigenen und
weiteren Einsatzkrafte des Bevol-
kerungsschutzes sowie Unterstiit-
zungsbediirftiger sicherstellen

— Logistische Einrichtungen wie
Schutzbauten oder andere
Standorte fiir die eigenen Ein-
satzkrafte, Partner des Bevolke-
rungsschutzes und die Bevolke-
rung bereitstellen und betreiben

— Den Unterhalt von Schutzanlagen
und offentlichen Schutzraumen
sicherstellen

— Retablierungs- und Instandhal-
tungseinrichtungen zugunsten der
eigenen Organisation betreiben

Es kdnnen weitere Auftrage hinzu-
kommen, die sich aus der speziellen
Situation der Region ergeben, oder
Leistungsauftrage eines Fiihrungs-
organs, die durch den allgemeinen
Auftrag nicht abgedeckt sind.

Kiichenunteroffizier/-in

— Eine Gruppe in der Ausbildung
und im Einsatz fiihren

— Die Fachlogistik in seinem/ihrem
Verantwortungsbereich sicher-
stellen

— Die Verbindung zur vorgesetzten
Stelle sicherstellen

— Die Sicherheit seiner/ihrer
Unterstellten gewahrleisten

— Ausbildungssequenzen in
Wiederholungskursen gemass
den Vorgaben des/der Vorge-
setzten vorbereiten und durch-
fihren

— Den Kiichenbetrieb unter Ein-
haltung der Hygiene-, Umwelt-
und Sicherheitsvorschriften
sicherstellen

— Eine Kiiche beurteilen,
Ubernehmen und zuriickgeben

— Den Verpflegungsprozess
gesamtheitlich planen und
umsetzen

— Den Nach- und Riickschub
der Verpflegung planen und
umsetzen

— Kostenberechnungen und Ab-
rechnungen in Absprache mit der
zustandigen Person erstellen



Koch/Kdchin

— Mabhlzeiten fiir eine grossere
Anzahl Personen unter Anleitung
zubereiten und herausgeben

— Hygiene-, Umwelt- und Sicher-
heitsvorschriften umsetzen und
einhalten

— Kiche unter Anleitung in
sowie ausser Betrieb nehmen
und zur Abgabe vorbereiten

— Die Stellvertretung des Kiichen-
unteroffiziers / der Kilichenunter-
offizierin wahrnehmen

Rechtliche Grundlagen

Wie fir jeden lebensmittelverarbei-
tenden Betrieb gilt auch fiir den
Zivilschutz das Lebensmittelgesetz
(LMG) sowie die Lebensmittel- und
Gebrauchsgegenstandeverordnung
(LGV) und die Verordnung des EDI
betreffend die Information tber
Lebensmittel (LIV). Diese sind kon-
sequent einzuhalten und anzuwen-
den. Zusatzlich sind die kantonalen
Rechtsgrundlagen zu beachten.

EE:;_*"%‘:EE Lebensmittelgesetz

W] Lebensmittel- und Gebrauchs-
= gegenstdndeverordnung

[w]== 4 [&] Verordnung des EDI
Lach,

Das LMG bezweckt, den Konsu-
menten / die Konsumentin vor Le-
bensmitteln zu schiitzen, welche die
Gesundheit gefahrden kénnen, den
hygienischen Umgang mit Lebens-
mitteln sicherzustellen, den Kon-
sumenten / die Konsumentin im
Zusammenhang mit Lebensmitteln
vor Taduschungen zu schitzen und
den Konsumenten / die Konsumen-
tin ausreichend lber die Produkte
zu informieren. Das Lebensmittel-
gesetz stiitzt sich auf die Bundes-
verfassung.

Das LMG umfasst das Herstellen,
Behandeln, Lagern, Transportieren
und Abgeben von Lebensmitteln so-
wie deren korrekte Kennzeichnung.

In der Armee wird das LMG mit
den drei folgenden Reglementen
umgesetzt:

— 60.001 Verpflegung in der Armee

— 60.002 Lebensmittelhygiene in
der Armee

— 60.006 Kochrezepte

Die Reglemente stehen auch dem
Zivilschutz zur Verfligung. In einzel-
nen Bereichen miissen diese auf die
Gegebenheiten des Zivilschutzes
und der einzelnen Organisationen
angepasst werden. Die Ausfiihrun-
gen im vorliegenden Handbuch ba-
sieren auf obgenannten Dokumen-
ten, teilweise wurden spezifische
Punkte direkt tibernommen.
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Die Lebensmittel-Informationsver-
ordnung (LMIV) als Verordnung (EU)
Nr. 1169/2011 beschlossen regelt in
der Europaischen Union (EU) die
Kennzeichnung von Lebensmitteln.
Unter anderem wird im LMIV die
Deklarations- und Auskunftspflicht
Uber (allergene) Inhaltsstoffe gere-
gelt.

Um Handelshemmnisse zu
vermeiden wurden im Rahmen der
Anpassung des Verordnungsrechts
an das LMG die Vorschriften der
LMIV praktisch deckungsgleich in
das Schweizer Recht eingearbeitet.
In wenigen Fallen wird in der LIV
jedoch am Wortlaut festgehalten,
welcher bereits in der friiheren Ver-
ordnung des EDI liber die Kenn-
zeichnung und Anpreisung von
Lebensmitteln (LKV) benutzt wurde,
da sich diese Formulierungen be-
wahrt haben.

Leitsatze der Verpflegung

Die Verpflegung unterstiitzt die
Leistungserbringung des Zivilschut-
zes uber alle Lagen und baut auf
folgenden Prinzipien auf:

1. Die Verpflegung ist auf die Ein-
satzkrafte ausgerichtet und stellt
deren physische und psychische
Leistungs- und Durchhaltefahig-
keit sicher.

2. Die Zivilschutzorganisation ist fiir
die Sicherstellung der Verpfle-
gung ihrer Unterstellten und
zugewiesenen Angehdorigen des
Zivilschutzes (AdZS) verant-
wortlich.

3. Die Verpflegung richtet sich wenn
immer moglich bedarfsorientiert
aus. Dabei ist der Kostform der
AdZS so lange wie moglich
Rechnung zu tragen.

4. Die Truppe verpflegt sich grund-
satzlich mit Schweizer Erzeug-
nissen und berlicksichtigt beim
Einkauf die regionale und saiso-
nale Produktion.

5. Die Produktion der Verpflegung
erfolgt so lange wie moglich ab
stationaren Einrichtungen.

Allgemeines
Haushaltfiihrung

Der Begriff Haushaltfuhrung im
Zivilschutz umfasst alle Tatigkeiten
und Massnahmen, die das Ziel
haben, eine Gemeinschaftsverpfle-
gung mit den eigenen personellen
und materiellen Mitteln zu ermdég-
lichen.



Verpflegungsgruppe

Folgende Personengruppen werden
durch den Zivilschutz verpflegt:

— Schutzdienstleistende
(in der Regel AJZS);

— Zur Verpflegung Zugewiesene
(z.B. Einsatzformationen,
Mitarbeitende der Flihrungs-
organe);

— Weitere, von der Behorde
zur Verpflegung zugewiesene
Personengruppen
(z.B. Obdachlose, hilflose
Personen, Fliichtlinge).

Verpflegungsarten

Es ist zwischen folgenden Verpfle-
gungsarten zu unterscheiden:

— Eigener Haushalt im Zivilschutz
(Verpflegung mit den eigenen
personellen und materiellen
Mitteln)

— Pensionsverpflegung (in Restau-
rants, Hotels, Kantinen etc.)

— Verrechnung (Zuweisung zur
Verpflegung bei andern Organi-
sationen oder bei der Truppe
nach Absprache zwischen den
Kommandostellen)

— Selbstsorge / Barentschadigung

Verantwortlichkeiten im
Verpflegungsbereich

Der/Die Zivilschutzkommandant/-in
ist in Zusammenarbeit mit den auf-
traggebenden Stellen verantwort-
lich, dass die ihm unterstellten und

die gegebenenfalls zur Verpflegung
zugewiesenen Personengruppen
zur rechten Zeit, am richtigen Ort, in
der richtigen Art und Menge ver-
pflegt werden.

Zu Beginn eines neuen Anlasses hat
dessen Leiter/-in den/die Kiichen-
chef/-in liber eventuelle Besonder-
heiten in der Verpflegung zu orien-
tieren. Der/Die Logistikoffizier/-in
und der/die Kiichenchef/-in sind fur
die zeitgerechte Umsetzung in ihren
Bereichen verantwortlich. Sie haben
die zur Aufgabenerfiillung nétigen
personellen und materiellen Mittel
der vorgesetzten Stelle zu planen
und entsprechend zu beantragen.
Einzelheiten zu einer méglichen Auf-
teilung der Verantwortlichkeiten sind
den Aufgabenbeschrieben (siehe
Aufgaben) zu entnehmen.

Die Kiichenequipe

Bis zu einem Einheitsbestand von
150 AdZS sollte sich die Kiichen-
equipe aus einem/einer Kiichenun-
teroffier/-in und zwei bis drei Ko-
chen/Kéchinnen zusammensetzen.

Bei einer grosseren Anzahl an zu
verpflegenden Personen sollte die
Kiichenequipe pro 75 Personen mit
einem zusatzlichen Koch / einer zu-
satzlichen Kéchin erganzt werden.

Fir Arbeiten im Rahmen der Wert-
erhaltung (Reinigung von Infrastruk-
turen und Systemen) sowie der
Speisenausgabe sollte die Klichen-
equipe durch andere AdZS (Kom-
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mandierte) verstarkt werden. In
jedem Fall erfolgt fiir samtliche
Arbeiten vorgangig eine Ausbildung
durch Fachkrafte.

Bei einem Unterbestand an Ko-
chen / Kdchinnen - was immer hau-
figer der Fall ist - sind auch andere
Ldsungen wie beispielsweise eine
einsatzbezogene Ausbildung (EBA)
fur kochaffine Personen mit gleich-
zeitiger Erhéhung von Kontrollen
maglich.

Kochaffine AdZS mit anderer
Grundfunktion konnen mittels einem
Zusatz- oder Fachkurs Koch wah-
rend flinf Tagen zum Koch ausgebil-
det werden.

Hygienevorschriften

Das Lebensmittelgesetz verpflichtet
zur Selbstkontrolle im Hygienebe-
reich. Die personliche Hygiene, die
Ordnung und Sauberkeit im ganzen
Kichenbereich sind ungeachtet des
Kichenstandortes zu fordern und
durchzusetzen. Hygienedokumenta-
tionen / Vorlagen oder Beispiel von
Kontrolllisten (Selbstkontrolle /
Reinigungsplan) kdnnen dem Regle-
ment Lebensmittelhygiene in der
Armee entnommen werden.

Verpflegungsplanung
Grundsatze der Verpflegung

— Die Grundsatze der Erndhrungs-
lehre sind bei der Planung, dem
Einkauf und bei der Zubereitung
der Lebensmittel zu befolgen.
Alle notwendigen Zutaten miis-
sen im richtigen Mengenverhalt-
nis vorhanden sein.

— Jede durch den Zivilschutz zu
verpflegende Person hat An-
spruch auf ausreichende Men-
gen. Bei der Verpflegungspla-
nung sind die Bediirfnisse der zu
Verpflegenden, der zu erflillende
Auftrag, der Verpflegungsort, die
Jahreszeiten und die Umwelt-
bedingungen zu berlicksichtigen.

— Fir Vegetarier/-innen entstehen
auch bei Verzicht tierischer Nah-
rungsmittel keine gesundheitli-
chen Engpasse im Bereich der
Nahrstoffzufuhr. In der Regel wird
bei vorgesehenen Fleischgerich-
ten in stationaren Einrichtungen
ein ovo-lacto-vegetabiles Gericht
als Alternative angeboten.

— Religios bedingte Kostformen
werden sinngemass wie die
fleischlose Kostform gehand-
habt. Nach Mdglichkeit wird die
Fleischwahl bei Hauptgerichten
bei der Planung entsprechend
bertlicksichtigt.

— Gesundheitsbedingte Kostfor-
men, welche bedingt durch Un-
vertraglichkeiten oder Allergien
(z.B. Gluten- und Laktoseunver-
traglichkeit, Niisse, Senf usw.)
durch den durch den Zivilschutz
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zu verpflegende Person einge-
halten werden miissen, sollen
von den Kiichenteams soweit wie
moglich unterstiitzt werden.

— Vegane und generell ideologisch
motivierte Kostformen (Diaten
usw.) kdnnen von der Zivilschutz-
kliche nicht beriicksichtigt wer-
den. es besteht die Moglichkeit,
dass sich diese sich unter Aus-
zahlung der Barentschadigung
selbst verpflegen miissen.

Kostenrahmen

Ein Verpflegungskredit pro Tag und
Person bzw. pro Mahilzeit ist bei der
Verpflegungsplanung (siehe Zusam-
menstellung der Mahlzeiten) zu be-
ricksichtigen. Wenn kein Verpfle-
gungskredit vorgegeben wird, ist ein
Kreditantrag an die vorgesetzte
Stelle zu richten.

Der Verpflegungskredit soll wahrend
der ganzen Dienstleistung gleich-
massig beansprucht werden.

Die zur Verfligung stehenden Mittel
missen uberlegt und sparsam ver-
wendet werden. Beim Einkauf und
bei der Zubereitung sind die Men-
gen unter Beriicksichtigung des ef-

fektiven Verpflegungsbestandes ge-

nau zu berechnen. Der Zivilschutz
hat die Moglichkeit vom Sortiment
des Armeeproviants Waren zu be-
ziehen, was den Verpflegungskredit
deutlich entlastet. Der Armeepro-

viant setzt sich aus Lebensmittel zu-

sammen, die mindestens sechs
Monate ohne Kiihlung haltbar sind.

Der Armeeproviant wird nicht mehr
an die jeweilige Zivilschutzorganisa-
tion (ZSO) geliefert. Die Waren miis-
sen bei der LBA (aktuell in Brenziko-
fen) abgeholt werden. Die nicht be-
nitzte Verpflegung kann nach der
Dienstleistung an die Armee retour-
niert werden. Das Angebot sowie die
entsprechenden Preise finden sich
auf der Homepage unter nachfol-
gendem Link:

[=1:0

i[=] https:/www.ytg.admin.ch/de/
£ armeeproviant

=

Speiseresten sind mdglichst zu
vermeiden oder unter Einhaltung
der LMG optimal zu verwerten.

Die Kostenberechnung dient zur
Uberpriifung, ob die Kosten der vor-
gesehenen Speisen innerhalb des
zur Verfligung stehenden Verpfle-
gungskredites liegen oder Anderun-
gen vorgenommen werden miissen.
Die Kosten werden aufgrund der ak-
tuellen Marktpreise ermittelt.

1
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Zusammenstellung der Mahlzeiten

Der/Die Kiichenunteroffizier/-in ist
in Zusammenarbeit mit dem/der
Logistikzugfiihrer/-in fiir eine
zweckmassige Zusammenstellung
der Mahlzeiten verantwortlich. Die
Verpflegungen konnen auf dem
Formular «Verpflegungsplan» der
Schweizer Armee zusammenge-
tragen werden. Im Verpflegungsplan
werden die Reihenfolge und die
Zusammensetzung der einzelnen
Mahlzeiten festgehalten. Dabei
dient das Reglement «Kochrezepte»
als Grundlage. Die Vorlage «Ver-
pflegungsplan» sowie vorgefertigte
saisonspezifische Verpflegungspla-
ne lassen sich unter nachfolgendem
Link abrufen:

[®] https://www.ytg.admin.ch/de/
'@ verpflegung

Die Mahlzeitenfolge sollte mit dem
zustandigen Kommandanten / der
zustandigen Kommandantin ab-
gesprochen werden, da sie an die

besonderen Bediirfnisse des Diens-
tes angepasst werden muss.

Beginn und Ende der
Dienstleistung

Fir die erste Verpflegung eines neu-
en Anlasses soll das Mentii so ge-
wahlt werden, dass auch Personen
mit speziellen Kostformen bedient
werden kdnnen (aufgrund von Aller-
gien, Religionen oder vegetarisch).

Am ersten und letzten Tag muss die
Verpflegung so geplant werden, dass
die Ubernahme und Riickgabe ge-
ordnet erfolgen kann (Zeitaufwand).

Pensionsverpflegung

Aus Kostengriinden sollte grund-
satzlich im eigenen Haushalt ver-
pflegt werden. Sofern diese Art der
Verpflegung jedoch nicht moéglich
oder zweckmassig ist, kann die Pen-
sionsverpflegung (Verpflegung in
Hotels, Restaurants und Kantinen
sowie Catering) angeordnet werden
(siehe Tabelle unten).

Situation

Eigener Haushalt Pensionsverpflegung

Zugewiesener Verpflegungsbestand < 20 Pers

X

Zugewiesener Verpflegungsbestand > 20 Pers

Vorbereitungszeit der Kiiche < 24 Stunden X
Vorbereitungszeit der Kiiche > 24 Stunden
Einsatzdauer fiir den Kiichenbetrieb 0-1Tag X

Einsatzdauer fiir den Kiichenbetrieb ab 1 Tag

12
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Kiichenkontrolle

Der/Die Zugflihrer/-in Logistik oder
der/die in der Befehlsgebung be-
stimmte Beauftragte kontrolliert tag-
lich die Kiichenequipe. Mit seiner/
ihrer Kontrolle erhalt er/sie Einblick
in deren Tatigkeiten, unterstreicht
die Wichtigkeit und priift die fach-
technischen Belange, insbesondere
die Selbstkontrolle.

Kiicheninspektion

Kiicheninspektionen diirfen nicht
wahrend den Hauptproduktions-
zeiten stattfinden. Ausnahmen bil-
den amtliche Kontrollen.

Bei der Kiicheninspektion gilt es zu
Uberpriifen, ob die Kiichenequipe
ihre Aufgaben und Pflichten
vorschriftsgemass wahrnimmt.

Folgende Arten von Kiicheninspek-
tionen werden unterschieden:

— die angemeldeten, durch die
Kiichenequipe vorbereiteten
Inspektionen;

— die unangemeldeten
Inspektionen;

— die Nachinspektionen.

Der/Die Logistikzugflihrer/-in fihrt
im Laufe des Jahres und insbeson-
dere bei langer andauernden Ein-
satzen mehrmals Kiicheninspektio-
nen durch und meldet die jeweiligen
Resultate dem Kommandanten / der
Kommandantin mit dem ausgefiill-
ten Inspektionsformular (siehe An-
hang 5).

Findet eine unangemeldete Inspek-
tion durch die amtliche Kontrolle
statt, ist der Inspektionsbericht
ebenfalls den Dokumentationen -
in der Regel wird dazu das Regle-
ment 60.002 Lebensmittelhygiene
in der Armee verwendet - der
Selbstkontrolle beizulegen. Das
Resultat ist ebenfalls dem Komman-
danten / der Kommandantin zu
melden.

Besondere und
ausserordentliche Lage

In Abweichung zur normalen Lage
ist in einer besonderen oder ausser-
ordentlichen Lage damit zu
rechnen, dass die logistische Ver-
sorgung bzw. Basierung punktuell
anderweitig geregelt wird. Insbe-
sondere die Zusammenarbeit mit
der zivilen Logistik, aber auch der
Basislogistik und der Einsatzlogistik,
und der Bezug von deren Leistun-
gen kdnnen eingeschrankt, er-
schwert oder gar verhindert werden.

13
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Der Verpflegungsprozess hilft beim
Umsetzen des HACCP-Konzeptes
von der Planung bis hin zur Riick-
fuhrung. Im Reglement Verpflegung
in der Armee werden die verschie-
denen Prozesse beschrieben. Das
Reglement Lebensmittelhygiene der
Armee bildet einen wichtigen Be-
standteil bei der Umsetzung des
Verpflegungsprozesses im Dienst-
betrieb und es kdnnen/sollen alle
Aufzeichnungen darin festgehalten
werden. Das Reglement ist auch flir
die Lebensmittelkontrolle des Kan-
tons relevant und muss drei Jahre

aufbewahrt werden.
Prozess Verpflegung
Subprozesse

(@)
5
c o 4= ?
(@] < 3 S
© ) C s
£ 5 = o
= o i &
Ke) o
) -
=

Verpflegungsprozess

Anhang 1und 2 sowie die entspre-
chenden Reglemente der Schweizer
Armee beinhalten detaillierte An-
gaben zum Verpflegungsprozess
sowie zu den jeweiligen Subprozes-
sen. Der Bereich Mobilmachung
wird bewusst im vorliegenden
Handbuch weggelassen, da er ar-
meespezifisch und fiir den Zivil-
schutz im Rahmen von Katastro-
phen und Notlagen nicht relevant
ist.

Produktion
Ausgabe
Rickflihrung

Abb.2: Verpflegungsprozess gemiss Reglement Verpflegung der Armee
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Lebensmittelhygiene

Definition

Unter dem Begriff Hygiene sind alle
Massnahmen vereint, die notwendig
sind, um eine Gefahr fur die Ge-
sundheit des Menschen abzuwen-
den und zu gewahrleisten, dass ein
Lebensmittel unter Beriicksichti-
gung seines Verwendungszwecks
fir den menschlichen Konsum ge-
eignet ist.

Bedeutung

Im Rahmen eines Lebensmittel-
sicherheitskonzeptes kommt im
Hinblick auf den Gesundheitsschutz
sowie auf die Qualitdtserhaltung der
strikten Einhaltung der Hygiene-
massnahmen entscheidende Be-
deutung zu. Eine Vernachlassigung
der Hygienemassnahmen kann die
Gesundheit der verpflegten Perso-
nen gefahrden.

Konsequenz

Eine Vernachlassigung der Hygiene-

massnahmen kann die Gesundheit
der Truppe gefahrden (Anfalligkeit
auf Krankheiten, Infektionsgefahr,
eingeschrankte Einsatzfahigkeit)
und ist im Ernstfall mit den Aus-
wirkungen biologischer Waffen zu
vergleichen.

Verantwortlichkeiten

Alle Personen mit ausiibenden
Funktionen im Verpflegungsbereich
(Koch/Kéchin, Kiichenunteroffi
zier/-in, Logistikoffizier/-in) tragen in
ihnrem Bereich Eigenverantwortung.
Kommandierte (z.B. Verteilequipe)
mussen durch die Vorgesetzten
ihrem Einsatz entsprechend zweck-
massig geschult und iberwacht
werden. Die Gesamtverantwortung
inklusive die Durchsetzung der
Selbstkontrolle obliegt dem Zivil-
schutzkommandanten / der Zivil-
schutzkommandantin.
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Handbuch Logistik - Verpflegung
Lebensmittelhygiene

Leitlinie «Gute Verfahrenspraxis
im Gastgewerbe» (GVG)

Ein modernes Lebensmittelsicher-
heitskonzept lasst sich mit einem
Haus vergleichen.

Das Fundament dieses Hauses ist
die Organisation des Betriebes und
die Schulung der Verantwortlichen
und deren Unterstellten.

Die Saulen dieses Hauses bestehen
aus der personlichen Hygiene, der
Betriebs- und Produktionshygiene.
Diese Bereiche werden auf Gefah-
ren und Risiken (Hazard Analysis,
HA) analysiert und entsprechende
Lenkungspunkte (Critical Control
Points, CCP) definiert.

Das Dach bildet die Selbstkontrolle,
bei der diese definierten produkt-
spezifischen, praventiven Mass-
nahmen zur Ausschaltung und Ver-
meidung von Gesundheitsgefahren
wahrend der Herstellung umgesetzt
und dokumentiert werden.

e N
GVG
HACCP
Personliche Betriebs- Produktions-
Hygiene hygiene hygiene
. J

Abb. 3: Leitlinie Gute Verfahrenspraxis im Gastgewerbe
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Das HACCP-Konzept

HAACP ist eine englische Abkir-
zung bedeutet Hazard Analysis
Critical Control Points. «Gefahren-
analyse und kritische Kontrollpunk-
te», auch «Gefahrenanalyse und
kritische Lenkungspunktey, ist ein
Qualitatswerkzeug, das fir die
Produktion von und den Umgang

mit Lebensmitteln konzipiert wurde.

Es ist klar strukturiert und auf pra-
ventive Massnahmen ausgerichtet.

Das HACCP-Konzept ersetzt nicht
bisher ubliche Hygienemassnah-
men, sondern baut auf einem wirk-
samen Hygienekonzept auf.

Das HACCP-Konzept

Lebensmittelsicherheitskonzept

Ziel der Lebensmittelsicherheit ist
es, fur den Eigenbedarf, in Einsatzen
zu Gunsten von Partnern und der
Bevolkerung, die Verpflegung opti-
mal vor gesundheitsgefahrdenden
Risiken zu schiitzen. Gestiitzt auf
Artikel 79 der LGV (Lebensmittel-
und Gebrauchsgegenstandever-
ordnung) kann die Lebensmittel-
sicherheit am besten gewahrleistet
werden, wenn die folgenden sieben
Schritte (Prinzipien) eingehalten
werden:

— Gefahren- und Risikoanalyse (Ha-
zard Analysis, HA);

— Lenkungspunkte
(Critical Control Points, CCP);

— Kontrollkriterien (Grenzwerte);

— Uberwachungssystem
(Monitoring);

— Korrekturmassnahmen;

— Dokumentation (Aufzeichnung);

— Uberpriifung des Systems
(Verifikation).

Anhang 2 zeigt eine Zusammenstel-
lung von prozessualen Risiken und
Anhang 3 eine HACCP-Ubersicht fiir
Lebensmittel und Gerichte.
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Handbuch Logistik - Verpflegung
Das HACCP-Konzept

Gefahren- und Risikoanalyse
(Hazard Analysis, HA)

Die im Lebensmittelprozess mog-
lichen Gesundheitsgefahren (bio-
logische, physikalische, chemische)
werden mittels der Gefahren- und
Risikoanalyse (Hazard Analysis)
identifiziert und bewertet.

Von Bedeutung sind dabei in der
Kiche vor allem die biologischen
Gefahren. Diese Gefahren- und Risi-
koanalyse ist fir jedes Lebensmittel
respektive flr dessen Zubereitung
einzeln durchzufiihren.

Haufig vorkommende und krankma-
chende Bakterien (biologische Ge-
fahren) sind im Anhang 1des
Reglements Lebensmittelhygiene
der Armee aufgefiihrt.

Beispiel Zubereitung von Geflligel-
fleisch:

— Gefahr Campylobacter/Campylo-
bacteriose (real und bedeutsam).

Lenkungspunkte
(Critical Control Points, CCPs)

Der Lenkungspunkt ist derjenige
Prozessschritt, in dem eine erkannte
Gesundheitsgefahr mit wirksamen
Massnhahmen ausgeschaltet, ver-
mieden oder auf ein akzeptables
Mass reduziert werden kann. Zur
Festlegung von Lenkungspunkten
bedarf es einer Analyse des gesam-
ten Herstellungsprozesses.

Beispiel Zubereitung von Geflligel-
fleisch:

— Lenkungspunkt: Durchgaren
(Abtoten der Campylobacter).

Kontrollkriterien (Grenzwerte)

Zu jedem Lenkungspunkt sind Kont-
rollkriterien (Grenzwerte) bestimmt,
die eine klare und einfache Ent-
scheidung ermdglichen, ob die Le-
bensmittelsicherheit gewahrleistet
ist. Die Lenkungspunkte und Kont-
rollkriterien sind in den Tabellen des
Anhang 3 fiir die einzelnen Lebens-
mittel und Zubereitungen, sowie in
den Rezepten des Reglements
Kochrezepte aufgefiihrt.

Beispiel Zubereitung von Geflligel-
fleisch:

— Kontrollkriterium:

Garzustand «gut durchy»
(Kerntemperatur 75 °C).
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Uberwachungssystem
(Monitoring)

Die Einhaltung der Kontrollkriterien
muss im Prozess liberwacht
werden.

Beispiel Zubereitung von Gefliigel-
fleisch:

— Uberwachungssystem: Visuell
durch Anschneiden oder Messen
der Kerntemperatur

Korrekturmassnahmen

Fiir den Fall, dass im Prozess ein
Abweichen von den festgelegten
Kontrollkriterien festgestellt wird, ist
im Einzelfall zu priifen, ob und wie
der Fehler durch geeignete Mass-
nahmen Kkorrigiert werden kann.

Beispiel Zubereitung von Geflligel-
fleisch:

— Korrekturmassnahme: Kochzeit
verlangern bis der Garzustand
die Vorgaben erfiillt.

Dokumentation (Aufzeichnung)

Speisen, bei deren Zubereitung ein
Lenkungspunkt zu beachten ist

(z. B. Geflugelfleisch), sind auf dem
Verpflegungsplan mit einem Stern*
markiert. Das Umsetzen des Len-
kungspunktes gemass den Anga-
ben in den Rezepten wird durch die
ausflihrende Person im effektiven
Verpflegungsplan mittels Unter-
schrift dokumentiert.

Die Aufzeichnungen sind den kanto-
nalen Kontrollorganen und dem
Zivilschutzkommandanten / der
Zivilschutzkommandantin auf Ver-
langen vorzuweisen.

Ebenfalls dienen die Dokumente
zur Gewahrleistung der Riickverfolg-
barkeit.

Uberpriifung des Konzeptes
(Verifikation)

Das ganze Konzept wird laufend
Uberpriift und von der Doktrinstelle
der Armee den sich wandelnden
Umstanden angepasst (neue Tech-
nologien usw.).
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Kiichen in Schutzanlagen

Dem Zivilschutz stehen flir die Ver-
pflegung primar die Kiichen in den
eigenen Schutzanlagen zur Verfi-
gung, welche evtl. vorgangig noch
mit geeignetem Material fiir eine
Benlitzung eingerichtet und bereit-
gestellt werden missen.

Die Kiichen in den Schutzanlagen
wurden fiir ein Uberleben in der
Anlage in sogenannten «autarken
Phasen» konzipiert. Eine moderne,
vielseitige Ernahrung darin zu
produzieren, ist anspruchsvoll. Im
Weiteren entsprechen die Anlage-
kiichen nicht den Anforderungen fiir
einen Dauerbetrieb.

In einer Schutzanlage dienen die
Kiche, ein kleiner Vorratsraum und
der Aufenthaltsraum als Arbeits-
raumlichkeiten. Der Vorratsraum,
der der Kiiche angegliedert ist, ist
zu klein, um grossere Mengen Le-
bensmittel einzulagern. Fiur grésse-
re Lebensmittelmengen sind zu-
satzliche Lagerraume vorzusehen.
Zweckmassige Lagerraume befin-
den sich unter Boden, kdnnen ab-
geschlossen werden und das Klima
darin ist kiihl sowie trocken. Der Auf-
enthaltsraum in der Schutzanlage
dient auch als Essraum. Kiiche und
Aufenthaltsraum sind jedoch sehr
klein. Deshalb ist die Verpflegungs-
planung und -organisation entspre-
chend anzupassen.

Verpflegungsinfrastruktur

Wenn zusatzliche Personengruppen
durch den Zivilschutz verpflegt wer-
den missen und dies die Kapazitat
der Zivilschutzmittel libersteigt, so
ist ein Ausweichen auf zivilschutz-
fremde Mittel erforderlich. Dabei
stehen folgende Mdéglichkeiten im
Vordergrund:

— Gemeindekiichen

— Kiichen von Kantinen,
Restaurants und Hotels

— Militarkiichen

Mobile Verpflegungssysteme

Eine Alternative zu ortsfesten Kii-
chen bilden mobile Verpflegungs-
systeme. Diese bieten den Vorteil,
dass sie eine flexiblere Standort-
wahl erméglichen und somit besser
den Bediirfnissen der Einsatzforma-
tionen bzw. der zu verpflegenden
Personen angepasst werden kon-
nen. Hohe Anschaffungskosten, die
Platzverhaltnisse und kein fixer,
geschiitzter Essraum sind die Nach-
teile gegentiber ortsfester Kiichen.

Vor dem Aufstellen der mobilen Ver-
pflegungssysteme ist eine Erkun-
dung an den moglichen Standorten
zwingend notwendig, damit einer-
seits die Platzverhaltnisse und an-
derseits die Strom-/Wasseran-
schliisse vor Ort verifiziert werden
konnen.
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Erkundung, Ubernahme und
Riickgabe von Kiichen

Geeignete Kiichen sind im Rahmen
von Erkundungen festzulegen, sie
werden flir die Nutzung tibernommen
und danach wieder abgegeben. Von
Vorteil ist, wenn mogliche Kiichen
bereits in der Vorsorge auf einen
moglichen Einsatz beurteilt sowie
Leistungsvereinbarungen mit den
Besitzern abgeschlossen werden und
alles in einem Ressourcenverzeichnis
zusammengetragen wird.

Erkundung einer Kiiche

Die Erkundung von Unterkiinften
und Raumlichkeiten ist im Hand-
buch Logistik Teil Dienstbetrieb an
Standorten umschrieben.

Bei der Erkundung von Kiichen sind
der/die Kiichenunteroffizier/-in und
zweckmassigerweise auch der/die
Logistikzugfiihrer/-in anwesend. Die
im Anhang 4 aufgefiihrte Checkliste
regelt den Ablauf und die Beurtei-
lungspunkte der Erkundung.

Ubernahme einer Kiiche

Die Ubernahme einer neuen Kiiche
hat durch den/die Kiichenunter-
offizier/-in zu geschehen. Dabei
achtet er/sie insbesondere auf die
exakte Inventarkontrolle und auf
eine griindliche Einflihrung in die
Handhabung der Kiicheninstalla-
tionen und der Maschinen.

Die Ubernahme der Kiichen ist zu
protokollieren.

Vom Zeitpunkt der Ubernahme bis
zur Rlickgabe tragt der/die Kiichen-
unteroffizier/-in die volle Verant-
wortung fiir die Kiiche und das sich
darin befindende Inventar. Er/Sie ist
fir die Reinigung, den hygienisch
einwandfreien Zustand und den
Unterhalt der ihm/ihr anvertrauten
Werte verantwortlich.
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Handbuch Logistik - Verpflegung
Verpflegungsinfrastruktur

Riickgabe einer Kiiche

Die beniitzten Raumlichkeiten sind
im gleichen Zustand, wie bei der
Ubernahme angetroffen, abzu-
geben.

Die Vorbereitungen fiir die Rlickga-
be haben friihzeitig zu geschehen.
Das Inventar ist nach der griindli-
chen Schlussreinigung ubersichtlich
zur Kontrolle vorzulegen.

Die Riickgabe hat im Beisein des/
der Kiichenunteroffizier/-in zu er-
folgen. Die Riickgabe der Kiiche ist
zu protokollieren und das Protokoll
durch die tibergebende und
Ubernehmende Instanz zu unter-
schreiben.

Der/Die Kiichenunteroffizier/-in
bewahrt das Riickgabeprotokoll auf.



Die nachfolgenden Sicherheitsvor-
schriften wurden von den Weisungen
des Bundesamtes fiir Bevolkerungs-
schutz (iber die Sicherheitsvorschrif-
ten im Zivilschutz ibernommen.

Transport von Giitern

Art.18

"Transporte gefahrlicher Guter richten sich
nach der Verordnung vom 29. November
2002 Uber die Beforderung gefahrlicher Glter
auf der Strasse sowie dem Europaischen
Ubereinkommen vom 30. September 1956
Uber die internationale Beférderung gefahrli-
cher Giter auf der Strasse (ADR).

2 Fiir den Transport von Lebensmitteln gilt die
Verordnung des EDI vom 16. Dezember 2016
Uber die Hygiene beim Umgang mit Lebens-
mitteln.

Verpflegungswesen (Gesetzliche
Grundlagen und HACCP-Konzept)

Art.54

1 Flr das Verpflegungswesen im Zivilschutz gilt
das Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 Uber Le-
bensmittel und Gebrauchsgegenstande und
die Lebensmittel- und Gebrauchsgegenstan-
deverordnung vom 16. Dezember 2016.

2 Fir jede Lebensmittelverarbeitung im Zivil-
schutz ist ein «Hazard Analysis und Critical
Control Points»-Konzept (HACCP-Konzept) zu
erstellen.

Sicherheit im Bereich Verpflegung

Erlauterungen:

Art.54

Ein den Vorschriften entsprechendes Hazard-
Analysis- und Critical Control-Points-Konzept
istim Armeereglement «Lebensmittelhygiene
in der Armee 60.002» aufgeflhrt. Dieses kann
auch fur den Zivilschutz Ubernommen wer-
den.

Verantwortlichkeiten im
Verpflegungsbereich

Art.55

' Schutzdienstpflichtige, die eine Funktion im
Verpflegungswesen ausiliben, tragen in ihrem
Bereich Eigenverantwortung.

2 Die Vorgesetzten und das Instruktionsperso-
nal mussen alle Ubrigen Schutzdienstpflichti-
gen ihrem Einsatz entsprechend schulen und
Uberwachen. Die Hygieneregeln miissen in je-
dem Fall gemass Armeereglement «Lebens-
mittelhygiene in der Armee 60.002d» vermit-
telt, Uberprift und eingehalten werden.

Personliche Hygiene,
Betriebs- und Produktionshygiene

Art.56

" Es gelten die Vorschriften des HACCP-
Konzepts.
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Ubungen, Trainings und
Fachausbildung

Das Kapitel widmet sich Einsatz-
Ubungen, Einsatztrainings sowie der
Fachausbildung nach absolvierter
Grund- und Kaderausbildung.

Einsatziibungen und -trainings

Einsatzlibungen und -trainings sind
konsequent auf die erwartete Ver-
bandsleistung als Gruppe oder als
Zug auszurichten. Die erwarteten
Verbandsleistungen werden in der
Regel als Leistungsauftrage in Form
eines (P)PQQZD festgelegt und
liefern die Vorgaben fiir die Einsatz-
bereitschaft. Fir Logistikformatio-
nen ist es eminent, dass sie mit den
Einsatzformationen zusammen
trainieren und Gben kdnnen, da die
Logistik eine Querschnittaufgabe
ist. Einsatziibungen und -trainings
sollen einerseits die Einsatzbereit-
schaft testen und andererseits
ermoglichen, Lehren fir mogliche
Einsatze zu ziehen. Die Verpflegung
bildet in vielen Bereichen eine Aus-
nahme, da fast alle Tatigkeiten per se
einem «Einsatz» entsprechen und
daher auf das umfangreiche Trainie-
ren/Uben verzichtet werden kann.

Nichtsdestotrotz sollen mit der nach-
folgenden Auflistung mogliche Denk-
anstosse/ldeen gegeben werden.

Maogliche Einsatziibungen und
-trainings:

— Verpflegung ab der zivilschutz-
eigenen Infrastruktur
sicherstellen (regularer Einsatz)

— Verpflegung ab einem neuen
Standort sicherstellen

— Verpflegung ab mehreren
Standorten sicherstellen

— Verpflegung ab einer mobilen
Einrichtung sicherstellen

— Eine grossere Anzahl an
Personen (liber 200 Personen)
verpflegen

Bei Einsatzen mit Figurantinnen und
Figuranten ist von diesen Personen
unbedingt eine Riickmeldung einzu-
holen.
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Fachausbildung in
Wiederholungskursen

Stufe Kader

In der Ausbildung von Kadern geht
esum:

— Sozialkompetenz
— Flhrungskompetenz
— Fachkompetenz

Diese Komponenten sollen auch im

Wiederholungskurs (WK) geschult

und thematisiert werden. Mogliche

WK-Themen (weder geordnet noch
gewichtet):

— Jahreseinsatzplanungen erstellen

— Kiichen erkunden, libernehmen
und zurtickgeben

— Rapporte mit Unterstellten planen,

durchfiihren und nachbereiten

— Abspracherapport mit Leistungs-

beziigern planen, durchflihren
und nachbereiten

— Kontrolltatigkeiten (inkl. Kiichen-

kontrollen [und -inspektionen])
zielgerichtet durchfiihren

— Meniplanung anhand von Ein-
satzszenarien erstellen

— Entschlussfassungsiibungen an-
hand von Szenarien durchflihren

— Ressourcenverzeichnisse
erstellen und aktualisieren
— beim Erstellen eines Einsatz-

konzeptes Logistik den zugewie-

senen Bereich erarbeiten
— Befehle erstellen oder aktuali-
sieren

Auftragserteilung
Personalalimentierung langfristig
planen

Ausbildungen planen und testen
Methodik und Didaktik trainieren
Zweckmassiges Ausbildungs-
controlling

Umgang mit schwierigen
Situationen
Gruppendynamische Prozesse
Teambildung (essentiell, da
viele Tatigkeiten liber das Jahr
verteilt sind)

Vorbildfunktion
Pflichtbewusstsein
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Ubungen, Trainings und Fachausbildung

Stufe Mannschaft

In der Ausbildung der Angehdrigen
des Zivilschutzes geht es um:

Wissen

Fertigkeiten

Fahigkeiten

Einstellungen / Haltungen
Verhalten

Diese Komponenten sollen auch
im WK geschult und thematisiert
werden. Mogliche WK-Themen

(weder geordnet noch gewichtet):

— Lebensmittelgesetzgebung

— Lebensmittelhygiene

— HACCP-Konzept

— Selbstkontrolle

— Geratekunde

— Bei der Kiicheniibernahme
mithelfen

— Kiichen abgabebereit machen

— Umweltschutz

— Entstehungsbrande bekampfen

— Arbeitssicherheit

— Erste Hilfe (insbesondere bei
Sturz-, Schnitt-, Elektro- und
Brandverletzungen)

— Bedirfnisse des Nutzers / der

Nutzerin erfassen und beurteilen
— Tatigkeiten fir die Benutzung dem

Nutzer / der Nutzerin aufzeigen

Verantwortliche beraten
Dienstleistungsgedanken leben
Sorgfaltigen Umgang vorleben
Sicherheitsgedanken vorleben
Sich als Ansprechperson

fur Nutzer/-innen verantwortlich
fuhlen

Pflichtbewusstes Handeln
Okonomisches Denken

(Guter Unterhalt erspart viele
Ressourcen)

Okologisches Denken
(Abfallmenge verkleinern)
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Anhange

Anhang 1: Verpflegungsprozess

Erkunden von Kiichen

Ubernahme einer Kiiche

Einrichten einer Kiiche

Erstellen einer Verpflegungsplanung
Erstellen einer Kostenberechnung

Kontaktaufnahme mit Lieferanten
Berechnen des Bedarfs
Bestellen/Einkaufen von Lebensmitteln
Durchfiihren der Lieferungskontrolle
Bestatigung der Lieferungsannahme
Rechnungsstellung

Lagerung

Einrichten/Kontrollieren
Lebensmittelmagazine
Kihlzellen

Tiefkihler

Ubrige Magazine

Raum fiir organische Abfalle

Produktion

e Mise en place
e Zubereiten der Speisen

Regenerieren von Speiseresten

Festlegen der Verteilart
Einrichten der Verteilart

Kontrolle der Zweckmassigkeit
Organisation von Transportmitteln

Rickschub des Kiichenmaterials
Lagerung der Warenvorrate

Riickgabe der Verpflegungsinfrastruktur
Entsorgung der Abfélle
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Anhinge

Ubersicht prozessuale Risiken

Anhang 2
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Anhang 4: Checkliste fiir das Erkunden von Kiichen

Beurteilungspunkte Kiiche

Beurteilung

gut

geniigend un-
geniigend

Korrektur-
massnahme

Wande glatt, abwaschbar, sauber

Decke trocken, sauber,ohne Schimmel

Bdden sauber, trocken, intakt, mit
Gefalle zu den Ablaufen

Ablaufe sauber, funktionstlichtig

Ventilation funktionstiichtig,
Abzugshaube sauber, vollstandig tber
Kochstelle

Beleuchtung uber Arbeitsflachen und
Kochstelle

Schranke mit sauberen, abwaschbaren
Tablaren

Handwaschgelegenheit bestehend
aus separatem Lavabo, Seifenspender,
Einweghandtiichern

Arbeitsflachen sauber, glatt

Schneidbretter sauber, Oberflache glatt

Pfannen, Gerate und Maschinen in
sauberem, intaktem Zustand

Funktionskontrolle der Kiichengerate

Geniigend Geschirr vorhanden

Abfallbehalter sauber, verschliessbar

Kiihleinrichtung entspricht der
Einheitsgrosse, sauber, Dichtungen intakt,
Thermometer vorhanden

Sind geniigend Warmeboxen (Rieber)
vorhanden (zwingend nétig bei Lieferung
der Verpflegung)

Schréanke fiir Reinigungsgerate und
Material

Garderobe oder geeignete Kleider-
schrénke

Reinigungsdokument vorhanden

Gesamtbeurteilung Kiiche
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Beurteilungspunkte Beurteilung Korrektur-

Lagerraume - massnahme
gut geniigend un-

geniigend

Raum trocken, sauber und
moglichst staubfrei

Wande glatt, abwaschbar, sauber

Ausreichende, natiirliche
Belliftung

Beleuchtung geeignet

Temperatur nicht iber 15°C

Geniigend Stauraum vorhanden
Tablare abwaschbar, sauber

Reinigungsdokument vorhanden

Gesamtbeurteilung
Lagerraume

Beurteilungspunkte Beurteilung Korrektur-

Toiletten - massnahme
gut geniigend un-

geniigend

Wenn moglich separate Toilette
flr Kiichenpersonal in unmittel-
barer Nahe der Kiiche

Wande glatt, abwaschbar, sauber

Handwaschgelegenheit be-
stehend aus separatem Lavabo,
Seifenspender, Desinfektions-
mittel und Einweghandtiichern

Reinigungsdokument vorhanden

Gesamtbeurteilung Toiletten




Gesamtbeurteilung der Infrastruktur

Beurteilung

Bemerkungen

Fiir wie viele Personen kann man in der
Anlagenkiiche kochen?

Wie viele Verpflegungsplatze hat es in der
Anlage?

Ist die Zufahrt der Infrastruktur mit Fahrzeugen
gut erreichbar?

Sind genligend Parkplatze fiir die Mannschaft
vorhanden?

Wie sieht die Umgebung aus?
Vorsichtsmassnahmen, Besonderes etc.

Weitere Bemerkungen:

35



Handbuch Logistik - Verpflegung
Anhange

Ort, Datum:

Die Richtigkeit bescheinigt,
der/die Kiichenchef/-in:

Eingesehen, der/die Kommandant/-in:
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Anhang 5: Kiicheninspektion

Kontrolliertdurch:

Grad Datum
Vorname, Nachname Einheit:
E/N |1 Allgemeines E/N
11 Vorschriftenbekannt, Personal ausgebildet 412 Magazine
1.2  Regl60.001,60.003,60.006 auf Platz 413 Garderobe /Toiletten
2 Organisation/Selbstkontrolle 5 Produktionshygiene
2.1 Angaben zur Dienstleistung Planung
2.2 Lieferantenverzeichnis 5.1  Lenkungspunkte auf dem Vpf Plan definiert
2.3 Funktionskontrolle Temperaturmessgerat Einkauf
2.4 Temperaturmessgerat betriebsbereit 5.2 Wareneingangskontrolle gefiihrt
2.5 Ubernahmekontrolle der Kiihlger4te 5.3 Lieferscheine, Riickverfolgbarkeit
2.6  Tégliche Dokumentation gefiihrt Lagerung - Kiihllagerung
2.7 Waochentliche /periodische Dokumenta - 5.4 Trennung roh - gekocht, rein —unrein
tion gefiihrt 5.5 Verpackung, Beschriftung, Kennzeich -
3 Persdnliche Hygiene nung, Haltbarkeit
3.1 Kiichenanzug Lagerung - Tiefkiihllagerung
3.2 Haare, Uhr, Schmuck 5.6 Verpackung, Beschriftung, Kennzeich -
3.3 Verletzungen, Krankheiten nung, Haltbarkeit
4  Betriebshygiene Lagerung - Trockenlagerung
Kiiche 5.7 Verpackung, Beschriftung, Kennzeich -
41 Handwaschgelegenheit, Seife, Papier nung, Haltbarkeit
4.2 Werkzeug, Geréte, Maschinen, Zubehtr Produktion
4.3 Arbeitsflachen, Tische, Schneidbretter 5.8 EffektiverVerpflegungsplan gefiihrt
4.4  Kochkessel, Herd, Ofen, Kombisteamer 5.9 Besondere Lebensmittel und Risiken
4.5 Ventilation, Abzugshaube, Filter Ausgabe
4.6 Boden, Abldufe, Wénde, Decken 510 Warmhaltedauer
4.7 Abwaschmaschine 5.11 Ausgabetemperatur
Nebenrdume 5.12 Deklaration/CH-Produkte
4.8 Geschirr /Besteck 6 Entsorgung
4.9 Tische 6.1  KeineAbfélleinderKiiche gelagert
410 Reinigungsgerate/-mittel 6.2 Ordnung/Sauberkeit Entsorgung
411 Boden, Winde, Decken
Legende:E=Erfiillt N=Nichterfiillt leer=Nichtbeurteilt
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Beanstandungen, Massnahmen, Nachkontrolle

Nr. Beanstandung /Massnahme Frist Nachkontrolle
VisumKdt/Qm
Beurteilung: Unterschrift
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Anhang 6: Unterlagen Bund

r.:l:lﬁbw'w *
€ C 6 6 m

Verbundsystem Bevalkerungsschutz

Veroifent

Downloads

Unterlagen ABC-Schutz

Auf den Seiten finden Sie
zahlreiche Dokumente aus
dem Bereich Nationaler ABC-
Schutz zum Herunterladen.

Link Homepage BABS

+

wwwbabs.ademin.chy

u Bundesamt fur Bevolkerungsschutz
BABS

Zvilschurz

Bownboads [-]

Unterlagen Ausbildung

Auf diesen Seiten finden Sie
eine Vielzahl von
Ausbildungsunterlagen, die
durch das Bundesamt fur
Bevalkerungsschutz BABS

alarmigrung und Infermation

Startseite  Kontakt  Medien  Stellenangebot

Suche 0,

Weitere Aufgabenfelder Mehr £

Auf diesen Seiten finden Sie eine Vielzahl unterschiedlichster Dokumente,
insbesondere Fachunterlagen, des BABS zum Herunterladen.

Unterlagen Alarmierung

Hier finden Sie Downloads
zum Thema Alarmierung der
Bevolkerung. Dazu gehdren
etwa die Sirenentest-Tv-Spat,
das Alarmierungsmerkblatt

https://www.babs.admin.ch/de/publikservice/downloads.html

39


https://www.babs.admin.ch/de/publikservice/downloads.html

Herausgeber

Bundesamt fiir Bevolkerungsschutz BABS
Geschaftsbereich Zivilschutz und Ausbildung
Kilchermatt 2

3150 Schwarzenburg

Schweiz

kurse@babs.admin.ch
www.babs.admin.ch
www.eazs.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft Bundesamt fiir Bevélkerungsschutz BABS
Confédération suisse
Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra




	Anhang 6: Unterlagen Bund
	Anhang 5: Kücheninspektion
	Anhang 4: Checkliste für das Erkunden von Küchen
	Anhang 3: Übersicht HACCP für Lebensmittel und Gerichte
	Anhang 2: Übersicht prozessuale Risiken 
	Anhang 1: Verpflegungsprozess
	Anhänge
	Stufe Mannschaft
	Stufe Kader
	Fachausbildung in 
Wieder­holungskursen
	Einsatzübungen und -trainings
	Übungen, Trainings und 
Fachausbildung
	Persönliche Hygiene, ­
Betriebs- und Produktionshygiene 
	Verantwortlichkeiten im ­Ver­pflegungsbereich
	Verpflegungswesen (Gesetzliche Grundlagen und HACCP-Konzept)

	Transport von Gütern
	Sicherheit im Bereich Verpflegung
	Rückgabe einer Küche
	Übernahme einer Küche
	Erkundung einer Küche
	Erkundung, Übernahme und ­Rückgabe von Küchen
	Mobile Verpflegungssysteme
	Küchen in Schutzanlagen
	Verpflegungsinfrastruktur
	Überprüfung des Konzeptes (­Verifikation)
	Dokumentation (Aufzeichnung)
	Korrekturmassnahmen
	Überwachungssystem 
(Monitoring) 
	Kontrollkriterien (Grenzwerte)
	Lenkungspunkte 
(Critical Control Points, CCPs)
	Gefahren- und Risikoanalyse ­(Hazard Analysis, HA)
	Lebensmittelsicherheitskonzept
	Das HACCP-Konzept
	Das HACCP-Konzept
	Leitlinie «Gute Verfahrenspraxis im Gastgewerbe» (GVG)
	Verantwortlichkeiten
	Konsequenz
	Bedeutung
	Definition
	Lebensmittelhygiene
	Verpflegungsprozess
	Besondere und ­ausser­ordentliche Lage
	Kücheninspektion
	Küchenkontrolle
	Pensionsverpflegung
	Beginn und Ende der ­Dienstleistung
	Zusammenstellung der Mahlzeiten
	Kostenrahmen
	Grundsätze der Verpflegung
	Verpflegungsplanung
	Hygienevorschriften
	Die Küchenequipe
	Verantwortlichkeiten im ­Verpflegungsbereich 
	Verpflegungsarten
	Verpflegungsgruppe
	Haushaltführung
	Allgemeines
	Leitsätze der Verpflegung
	Rechtliche Grundlagen
	Koch/Köchin
	Küchenunteroffizier/-in
	Aufgaben des Zivilschutzes im ­Bereich Verpflegung
	Aufgaben
	Organisation
	Einleitung
	Allgemeines

